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§ 44 BHygV 2012 Uberpriifungen vor
Erteilung der Betriebsbewilligung

BHygV 2012 - Baderhygieneverordnung 2012

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.11.2023

1. (1)Vor Erteilung der Betriebsbewilligung hat die Bezirksverwaltungsbehorde folgende von der Antragstellerin oder
dem Antragsteller beizubringende und von einer dazu berechtigten Person (z. B. nach der
Gewerbeordnung 1994, Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker einschlagiger Fachgebiete) erstellte Nachweise zu
prufen:

1. 1.Abnahmeprifung hinsichtlich des ordnungsgemafien und betriebssicheren Zustands sowie hinsichtlich
der bescheidmaRigen Errichtung der Wasseraufbereitungsanlage;

2. 2.Prufung der Beckendurchstromung und der Desinfektionsmittelverteilung durch eine Farbung des
Beckenwassers mit Eriochromschwarz T mit anschlieBender Entfarbung durch Chlorung;

3. 3.Prufung der Filterbettausdehnung beim Spulprozess;

4. 4.sofernin einem Becken Ablauféffnungen vorhanden sind, Uber die Badewasser angesaugt oder abgeleitet
wird, umfasst die Abnahmeprifung nach Z 1 auch die Uberpriifung der Nutzungssicherheit dieser
Ansaugstellen durch eine Haarfangprufung.

2. (2)Weiters hat die Bezirksverwaltungsbehdrde vor Erteilung der Betriebsbewilligung Uber den Zustand des Bades
einen Ortsaugenschein vorzunehmen, der insbesondere zu umfassen hat:

1. 1.Beurteilung des Bades einschliel3lich der zum Badebetrieb gehtrenden Nebeneinrichtungen im Hinblick
auf die Gefahrdung von Badegasten durch zu erwartende Hygienemdngel und offensichtliche
Unfallgefahren;

2. 2.Beurteilung der Einhaltung der baderhygienerechtlichen Bestimmungen einschlieBlich allfalliger

behordlicher Auflagen.

In Kraft seit 01.10.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 44 BHygV 2012 Überprüfungen vor Erteilung der Betriebsbewilligung
	BHygV 2012 - Bäderhygieneverordnung 2012


